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Amtliches

Kreis - D Klatt
für de« Unterlahnkreis.

Amtliche - Blatt für die vekau «tmachnuge » deS Landratsamtes und de» KreiSauSfchnffe - .

Rr , 3 Diez, FreitM« den 6 Februar 1#20 6» Myr «an «̂

AmrmyM Sä
Anweisung

betr . deutsche öffentliche Beamte i « besetzten
Gebiet.

Die Hohe Interalliierte Kommission Verordner:
1. pp-
2. Falls ein Beamter stirbt , ausscheidet, für länger

als einen Monat beurlaubt wird , entlassen wird oder di?
Stelle wechselt, hat die zuständige deutsche Behörde den
örtlichen Delegierten der Hohen Kommisswn sofort hiervon
zu benachrichtigen.

3. Jede Neuernennung aus einen Posten — vorüber¬
gehend 'oder zeitweise — muß 14 Tage vor Dienstantritt
des neuen Inhabers dem örtlichen Delegierten der Hohen
Kommission gemeldet werden. Ausgenommen Drinzlichkeits-
fälle , in denen mit Zustimmung des örtlichen Delegierten der
Hoben Kommission die Amtsübernahme vorläufig anerkannt
werden kann. I

4. Für jede Mitteilung , die Beamte betrrsst, deren
Amtstätigkeit nicht über den Kreis hinausgeht , ist der Krers-
delegierte der zuständige örtliche Delegierte der Hohen Kom¬
mission. Der Bezirksdelegierte ist zuständig für sich auf
Beamte beziehende Mitteilungen , deren Bereich über den
Kreis hinausgeht , jedoch innerhalb des Bezirks bleibt . Mit¬
teilungen , die Beamte betreffen, deren Tätigkeit über den
Bezirk hinausreicht , sind dem Delegierten der Hohen Kom¬
mission in der Provinz zuzusendcn. Beziehen sich Mittei-
lunaen auf Beamte , deren Bereich sich auf einen ganzen
Staat oder das gesamte besetzte Gebiet erstreckt, so werden
sie unmittelbar an die Hohe Kommission gerichtet.

Gegeben, Coblenz, den 10. Januar 1920.
-Die Hohe Interalliiert « Kommissi on.

D. Nr . 14. Diez,  den 4. Februar 1920.
An die Magistrate Diez, Naffa« «nv Bad Ems

und die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
Ich mache darauf aufmerksam, daß sämtliche Personen

im französisch besetzten Gebiet, die älter als 14 Jahre sind,
im Besitze eines roten Personalausweises sein müssen. Diese
Ausweise werden nicht mehr durch die Befatzungsbehörde
visiert : auch das Lichtbild wird mit dem Stempel der
ans st eilenden  Behörde versehen.

Personen aus dem unbesetzten Gebiet mästen nicht,
vne irrtümlich angenommen wird , mit dem deutschen Reise¬
paß — braunes Heft — versehen sein. Es genügt zur Reise
der von der Ortsbehörde auszustellenve sogenannte „Pay¬
ersatz ".

Der Landrat.
3 . B. :

Scheuern.

rST “ ' Diez,  den 2. Februar 1920.
Bekanntmachung.

Betr . Schnhmacherzwangsinnung für de« Unter-
lahnkreis.

Nachdem der Bezirksausschuß in Wiesbaden das Sta¬
tut der Zwangsinnung für das Schuhmacherhandwerk im
Untcrlahnkreise genehmigt hat , berufe ich gemäß Zister 91

der AusfiibrungKanweisuna zur Gewerbeordnung für,  das
Deutsche Reich vom 1. Mai 1904 hiermit alle dieienigen,
welche im Unterlahnkreise das Schuhmachergewerbe als
stehendes Gewerbe selbständig betreiben , zu einer Jn-
nungsversammlung auf

Mittwoch , den 18 . Februar 1920
nachmrttags  3 Uhr

in Diez, Restaurant 28. Maxhermer, Rosenstraße, zusam¬
men. In der Jnaungsversammiung werden über evtl . Ab¬
änderungen des Statuts Beschluß gefaßt, die Innung kon¬
stituiert/sowie der Jnnungsvorstand und vre Inhaber der
übrigen Jnnungsämter gewählt werden.

Vollzähliges Erscheinen ist im Interesse der Angelegen¬
heit bringendes Erforoernis.

Die Herren Bürgermeister werden um sofortige Bekannt¬
gabe an die Schühmachermeister rn' ihren Gemeinde» gebeten.

Der Landrat.
I . V. :

Scheuern.

Bekanntmachung.
detr . Zulassung von « zeiytenfchwettzapparate « .

Auf Antrag der Technischeil Aussichtskommission fiir
die Untersuchungs- und Prüfstelle des Deutschen Äzethlen-
vereins werden die nach 8 12 der Azethlenveroronung unter
der Typennummer J 37 zum dauernden Betrieb in Arbeits-
räumen zugelassenen Größen 1- 5 des Azethlenschwe'ßappa-
rates K. R . V. der Firrna Robert Seckter, Azetylen-Schweiy-
und Lichtindustcie in Krefeld «Erlaß 'vom 11. September
1916 —. III 5555 —* HM Bl . S . 323) nunmehr aucfi nach
§ 14 a . a. O. unter der der Größe 6 des gleichen Appa¬
rates bereits erteilten Typennummer A16 zur vorübergehen¬
den Benutzung in Arbeitsräumen widerruflich unter den im
8 14 a. ft, O. festgelegten Voraussetzungen und Bedingungen
für Preußen zugelassen.

Die Fabrikschilder der 2lpparate müssen entsprechend
dem vorstehenden Erlasse mit dem Stempel des Dampf-
kessel-UeberwachungKvereürs M.-Gladbach versehen sein.

Für die Zulassung gelten die von der Technischen Aüf-
sichtskommission vorgeschlagencn, den Behörden mitaeteilten
Bedingungeir.

Berlin , W. 9, 10. 12. 19.
Der Minister für Handel «nd Gewerbe.

* * *

Der Apparat der Frrma Kratß und Friz in Stuttgart,
dem die sogenannten Vergünstigungen gewährt werden, muß
mit einem Fabrikschilde versehen sein, das je nach der Appa-
ratcgröße die Aufschriften der nachstehenden Tabelle ent¬
hält : - .

Name und Wohnort des Fabrikanten:
Jahr der Anfertigung:
Laufende Fabrikationsnummer:
Apporatgröße 0 12 3
Karbidfüllung in Kg. 24-2 2-f-2 54-5
Nutzbarer Inhalt des Gasbehälters in Ltr 36 80 120 200
Größie Dauerleistung in Std ./ Llr. 1200 2400 3600 6000
Höchstbelastung der Glocke in Kg. 32 36 44 60
Typennummer J54 J54 J54 A40
Bohrung der Drossel in m/m 4.0 6.5 9.0 —
«Stätte der Drossel in m/m 3 3 3 —
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Zeichnungen und Beschreibungen sind im Bedarfsfälle
angufordern. K <• *
I. 544. Trez,  den 31. Januar 1920.

Die Ortspolizeibehörden weise ich auf vorstehende Be¬
kanntmachung hin.

Der Landrat.
I . « . r

Scheuern.

Bekanntmachung.
betr Zulassung von Aretylsnschweitzopparale«.

Aus Antrag der Technrschen Auffichtskommijsion für die
Untersuchung - und Prüfstelle des Deutschen Azethleuver-
eins wird der Azethlenapparat „Type E" der Firma Kraiß
u .Friz in Stuttgart für Preußen in den Größen 0—2 gemäß
8 12 der Azethlenverordnnng unter der Typennummer JrA
zum dauernden Betrieb in Arbeitsräumen und in der Größe
3 gemäß 8 14 a. a. O. unter der Thpennummzr A l0  zur
vorübergehenden Benutzung in Arbeitsräumen widerruf¬
lich unter den a. a . O. festgelegten Voraussetzungen und
Bedingungen zugelassen. _ ___

Die in meinem Tr laß vom 20. Juli v. I . — HI
— (HMBI . S . 228) bewilligte Befreiung von den Borschris¬
ten der Ziffer 11 Absatz 3 der Technischen Grundsätze fin¬
det auf die Größen 2 und 3 des Apparates Anwendung

Die Fabrikschilder der Apparate müssen an den zu
ihrer Befestigung dienenden Zinntropfen oder Nieten den
Stempel der Technischen Beratungsstelle der Württember-
gischen Zentralstelle für Gewerbe und Handel in Stuttgart
erkennen lassen.

Für die Zulassung gelten die von der Technischen Auf¬
sichtskommissionvorgeschlagenen, den Behörden mitgeteilten
Bedingungen. r

Berlin,  W . 9, 4. 12. 19.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Walter.
« • ♦

Die Apparate der Firma Robert Seckler, Azetylen-
Schweiß- und Lichtindustrie in Krefeld, müssen mit einem
FwbrWchild versehen sein, das bis auf die Typennummer
A 16 an Stelle der Thpennummer I 37 die in der ursprüng¬
lichen, durch den Erlaß vom 12. Jun 't ' 1914 — III 5703 —
(H. M . Bl . S . 315) erteilten Zulassung für die letztgenannte
Nummer angeführten Angaben enthält.

Zeichnungen und Beschreibungen sind im Bedarfsfälle
anzufordern .)

Der « egiernngS-Prüsidevt.
3. A.

Walter.
i i •

I. 556. Diez,  den 31. Januar 1920.
Die Ortspolizeibehörden mache 'ich aus vorstehende Be¬

kanntmachung besonders aufmerksam.
Der Landrat.

I.
Scheuer ».

I. 683. Diez,  den 2. Februar 1920.
Bekanntmachung.

Aus Händlerkreisen wird darüber geklagt, daß. veran-
laßt durch die hohen Preise für Alteisen, viele Personen sich
in letzten Zeit darauf verlegt haben, Alteisen anfzukansen
und weiter zu veräußern . Abgesehen davon, daß dies sehr
oft, insbesondere bei jugendlichen Personen , zu Diebstählen
von Altmaterial geführt hat , verstößt dieser Hander ' gegen
die Bestimmungen im 8 56 der Reichsgewerbeordnung, wo¬
nach derjenige, welcher bei anderen Personen als der Kauf¬
leuten oder an andern Orten als in offenen Verkaufsstellen
Waren zum Wiederverkauf ankaufen will , eines Wander¬
gewerbescheines  bedarf.

Ich 'ersuche die Ortspolizeibehörden und die Gendar-
merre des Kreises, die Beteiligten auf diese Bestimmungen

-

hinzuweisen und ihnen das straffällige ihrer Handlungs¬
weise vor Augen zu führen. Sollten deisen ungeachtet
Uebertretungcn weiter Vorkommen, daun muß Strafanzeige
erstattet und die Ware beschlagnahmt werden.

Der Landrat.
I . V.e

Scheuern.

Diez,  den 5. Februar 1920.
Rn die Herren Gemeinderechne»

Betrifft : K r r e g s f a m i l i e n u n t e r st ü tzu n g.
Tie noch rückständigen Anzeigen über die im Monat.

Januar ausgezahlten Kriegssamiiienunterstützungen futö
umgehend einzusenden oder Fehlanzeige  zu erstatten.

Der Borsitzende des Kreisausfchnsses.
J . V. :

Scheuern.

J .-Nr . 1146 II . D i .e z , den 31. Januar 1920.
Betr Lebensmittelversorgung der Ausländer.
Diejenigen Herren Bürgermeister , die mit der Erledi¬

gung meiner Verfügung vom 17. d. Mts ., J .-Nr . 608 II .,
betr . Lebensmittelversorgung der Ausländer , noch im Rück¬
stände find, werden hieran mit Frist von 3 Tagen erinnert.

Der Borsitzende des AreiSauSschnsicS.
J . V. :

Scheuern.

J .-Nr . 1145. II . ' Diez,  den 31. Januar 1920.
Betr . Lieferung von Gerste an Schweine.
Diejenigen Herren Bürgermeister , die mit der Eriedl-

oung meiner Verfügung vom 23. d. Mts ., J .-Nr . 781 II.
betr. Belieferung von Schweinezüchtern, die nicht Gersten-
erzeuger sind, mit Gerste, noch 'im Rückstände sind, wer-
den hieran mit Frist von 3 Tagen erinnert .

Der Borsitzende des Kreisausschusies.
J . V. :

Scheuern.

J .-Nr . 1084. II . Diez, ' den  3 . Februar 1920.
Betr Ausdrusch des Getreide » aus der Ernte 1919

Diejenigen Herren Bürgermeister , die den mit Verfü¬
gung vom 23. Dezember v. Js ., J .-Nr . 12378 , Kceisülatt
Nr . 239 geforderten Bericht betr . Ausdrusch des Getrei¬
des aus der Ernte 1919 noch nicht erstattet haben, lverden
hieran wiederholt mit Frist von 3 Tagen erinnert.

Der Borsitzende des Kreisansschusfes.
I B:

Scheuern.

J .-Nr . 1202 II. Diez,  den 2 .Februar 1920.
Bet . Beschlagnehmung von Stuten und Hengste« .

Die bei der Pferdevorführung am 26., 28., 30. und
31. Januar ds .Js . ausgewählten und in die Listen aufge¬
nommenen Hengste und Stuten werden hiermit auf G. unv
des 8 5 der Bekanntmachung über die AnsördeNlug von
Tieren zur Erfüllung des Friedensvertrag ŝ vom 2. De¬
zember 1919 beschlagnahmt.

Der Borsitzende des Kreisausschujses.
I . V. :

Scheuern.

J .-Nr . II. 1254. Diez,  den 2. Februar 1920. ,
Betr . Verkauf von Altpapier
Der Kreisausschuß hat eine größere Menge Altpapier

(etwa 100 Zentner ) abzugeben. Angebote unter Angabe des
Preises pro Zentner ab Lagerstelle (Landratsamt ) sind bis
zum 15. Februar ds. Jrs . bei mir einzureichen.

Der Borsitzende des Kreisansschnfses.
I . V. :

Scheuern.
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